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DER PÄDAGOGISCHE
BEOBACHTER IM KANTON ZÜRICH
ORGAN DES KANTONALEN LEHRERVEREINS » BEILAGE ZUR SCHWEIZERISCHEN LEHRERZEITUNG

12. JULI 1930 «ERSCHEINT MONATLICH 2 4. JAHRGANG «NUMMER 10

Inhalt: Zürcherischer Kantonaler Lehrerverein: Die Frage der außerordentlichen Staatszulagen - Religions- und
Lebenskunde — Zürcherischer Kantonaler Lehrerverein: 10., 11., 12. und 13. Vorstandssitzung

Zürch. Kant. Lehrerverein

Die Frage der außerordentlichen
Staatszulagen

Wegen vorgerückter Zeit konnte die General-
Versammlung am 24. Mai 1930 vom Referate des Präsi-
denten U. jffarcimeternur summarisch Kenntnis nehmen.
Es erscheint nun gemäß gegebener Zusicherung in ex-
tenso im „Pädagogischen Beobachter". Die .Bedatom.

GeeArfe KoBegiwree» wwd KoBegrew.

Die außerordentlichen Staatszulagen haben bereits
ihre Geschichte, und es scheint, daß sie bald dieser
angehören werden. Sie sind im Laufe der Jahre aus
mehreren Gründen bei der Erziehungsdirektion recht
unbeliebt geworden und sollen darum beseitigt werden.

Das Gesetz betreffend die Besoldungen der Volks-
schullehrer vom 22. Dezember 1872 sah die Möglich-
keit vor, die Besoldungen einzelner Lehrer durch he-
sondere Zulagen zu erhöhen. Die maßgebende Be-
Stimmung des § 4 lautete :

„Der Regierungsrat ist befugt, um öfterem Lehrer-
Wechsel vorzubeugen, die Besoldung der Lehrer an
einzelnen abgelegenen Schulen bis auf 300 Er. über den
Normalansatz zu erhöhen."

Das nachfolgende Gesetz vom 27. November 1904
behielt diese Staatszulagen, oder „Bergzulagen", wie
sie genannt wurden, bei und gab ihnen eine etwas
nähere Umschreibung. Die maßgebenden §§ 6 und 7
lauteten :

§ 6 : „Um dem Lehrerwechsel in steuerschwachen und
mit Steuern stark belasteten Landgemeinden, insbe-
sondere mit ungeteilten Schulen entgegenzutreten,
bewilligt der Regierungsrat auf das Gesuch der Schul-
pflege und den Antrag des Erziehungsrates tüchtigen,
definitiv angestellten Lehrern der Primarschule staat-
liehe Zulagen zu der gesetzlichen Besoldung.

Die jährliche Zulage beträgt im ersten bis dritten
Jahre Fr. 200.—, im vierten bis sechsten Jahre
Fr. 300.—, im siebenten bis neunten Jahre Fr. 400.—
und für die Folgezeit je Fr. 500.—.

Die staatlichen Zulagen haben in der Regel die Verab-
reichung einer Gemeindezulage (§ 5) zur Voraus-
setzung. In keinem Falle aber dürfen infolge der staat-
liehen Zulagen die von den Gemeinden verabreichten
freiwilligen Besoldungszulagen vermindert werden."

§ 7. „Die staatlichen Zulagen werden jeweilen für
einen Zeitraum von drei Jahren zugesichert; der Lehrer
übernimmt dafür die Verpflichtung, ebenso lange an
der betreffenden Stelle zu bleiben.

Die Gemeinden können ihre Zulagen an die nämliche
Bedingung knüpfen wie der Staat.

Tritt der Lehrer vor Ablauf einer dreijährigen Ver-
pflichtungsfrist zurück, so hat er die in diesem Zeit-
räum bereits bezogenen Zulagen zurückzuerstatten. Die
Verpflichtung zur Rückzahlung fällt dahin, wenn der
Rücktritt von der Stelle nach amtsärztlichem Zeugnis
notwendig ist, oder wenn der verpflichtete Lehrer
alters- oder gesundheitshalber oder eine Lehrerin
wegen Verheiratung ganz aus dem Lehramte aus-
scheidet.

Bei Rückerstattung von Gemeindezulagen hat die
Gemeinde die daran erhaltenen Staatsbeiträge der
Staatskasse zurückzuzahlen."

In der zugehörigen Verordnung vom 31. Juli 1906
wurden Einzelheiten geordnet. Von Interesse ist, daß
die Zulagen jeweilen für einen Zeitraum von drei
Jahren zugesichert wurden, wogegen der Lehrer die
Verpflichtung übernahm, ebensolange an der be-
treffenden Stelle zu bleiben.

Im folgenden Gesetz betreffend die Leistungen des
Staates für das Volksschulwesen und die Besoldungen
der Lehrer vom 29. September 1912 wurden ebenfalls
außerordentliche Besoldungszulagen vorgesehen; doch
erhielten diese einen etwas andern Charakter. Das
Gesetz sprach nicht mehr von der Vermeidung von
Lehrerwechsel in steuerschwaehen und mit Steuern
stark belasteten Landgemeinden, sondern es umschreibt
die Voraussetzungen unabhängig vom persönlichen
Moment rein sachlich. Der in Frage kommende § 10
des Gesetzes lautete:

„Den definitiv angestellten Lehrern an «wgefeiZfew
Primär- und Sekundärschulen gewährt der Staat
Besoldungszulagen, und zwar im ersten bis dritten
Jahre Fr. 200.—, im vierten bis sechsten Jahre
Fr. 300.—, im siebenten bis neunten Jahre Fr. 400.—
und für die Folgezeit Fr. 500.—.

Die Trennung einer bisher ungeteilten Schule in
zwei Abteilungen bewirkt keine Verkürzung einer
bestehenden Besoldungszulage; dagegen hört die in
Absatz 1 vorgesehene Steigerung auf.

Der Regierungsrat kann auch den Lehrern an
gefei'Zfew Schulen in steuerschwachen und mit Steuern
stark belasteten Gemeinden auf Antrag der Schul-
behörden Besoldungszulagen bis auf die im ersten
Absatz genannten Beträge zusprechen."

Auch für dieses Gesetz wurden die Einzelheiten für
die außerordentlichen Besoldungszulagen an ungeteilten
und an geteilten Schulen vom Regierungsrat in einer am
28.November 1913 erlassenen Verordnung in den§§ 13bis
19 geregelt. Es wird gesagt, was unter einer ungeteilten
Primär- und Sekundärschule zu verstehen ist, welche
Gemeinden als steuerschwach und mit Steuern stark
belastet gelten und daß über den Weiterbezug und die
allfällige Abstufung der außerordentlichen Staatszu-
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lagen, die ein Lehrer an einer geteilten Schule bereits
vor dem 1. Mai 1912 bezogen habe, der Regierungsrat
entscheide. Zufolge der erwähnten Verordnung gab es
nun zwei Gruppen von Lehrern: 1. solche, die Anspruch
auf eine Zulage hatten und 2. solche, die kein Anrecht
mehr auf eine Zulage gehabt hätten, weil ihre Gemein-
den nicht als steuerschwach und mit Steuern stark
belastet erschienen. Auf Antrag des Erziehungsrates
beschloß dann aber der Regierungsrat am 8. Mai 1914,
es sollen auch die Lehrer an geteilten Primarschulen,
die vor dem 1. Mai bereits eine außerordentliche Staats-
zulage bezogen hatten, diese in der zuletzt erreichten
Höhe weiter beziehen, solange sie in der betreffenden
Lehrstelle bleiben.

Der Grundsatz der Ausrichtung von außerordentli-
chen Zulagen durch den Staat fand auch im heute noch
geltenden Gesetz vom 2. Februar 1919 Aufnahme.
§ 8 bestimmt:

„Der Staat richtet außerordentliche Zulagen aus an
die definitiv angestellten Primär- und Sekundarlehrer
steuerschwacher oder mit Steuern stark belasteter
Gemeinden, und zwar im ersten bis dritten Jahr
Fr. 200.—, im vierten bis sechsten Jahr Fr. 300.—, im
siebenten bis neunten Jahr Fr. 400.— und für die
folgende Zeit Fr. 500.—-.

Wo besondere Verhältnisse es rechtfertigen, kann der
Regierungsrat an ungeteilten Schulen und an Spezial-
abteilungen für anormale Schüler Zulagen von Fr. 300.—
bewilligen."

In der Vorlage zu dem am 20. Mai 1928 verworfenen
Gesetz hatten die staatlichen Zulagen erst durch die
kantonsrätliche Kommission wieder Aufnahme ge-
funden; die Erziehungsdirektion, die Mehrheit des
Erziehungsrates und der Regierungsrat hatten sie
gestrichen. § 12, al. 3, bestimmte:

„Der Regierungsrat kann definitiv angestellten
Lehrern an ungeteilten Primarschulen (Sechs- bis Acht-
klassenschulen) und Sekundärschulen (Dreiklassen-
schulen) mit größerer Sehülerzahl eine Zulage von
Fr. 100.— bis Fr. 300.— gewähren."

Nach der Verwerfung der Gesetzesvorlage vom
20. Mai 1928 erschien am 12. November gleichen Jahres
schon die sich auf § 3 des Gesetzes vom 2. Februar 1919
stützende Verordnung des Kantonsrates mit einer
neuen Einteilung der Gemeinden in Beitragsklassen,
und sodann am 25. J/ärz 7929 die Ferord»»»g des

jRegderawgtsraies mit dem § 58, der folgenden Wortlaut
hat:

„Bei LeArer», de»e» die 6i,sAer Aezogene aw/?e/wderc<-
iicAe Zidoge vom 1. iliai 7929 a» wicAi meAr zafomm!,
er/oZgt i» de» JaAre» 7929/30 «w.d 7930/37 ei» AAA«»
»7» je die 7/di/fe.

IFo die ForaMS«efcw»<7em /wr die FeraA/oZ^Tmgr der
Zwinge »icA< meAr vorAa»de» simd, /«ZZi diese j«»z teej."

In der Vorlage des Erziehungsrates vom 14. Januar
1930 zu einem neuen Gesetz über die Leistungen des
Staates für das Volksschulwesen und die Besoldungen
der Lehrer sind die außerordentlichen Zulagen mit
vier gegen zwei Stimmen géstrichen worden.

Gegen die oben zitierten Bestimmungen des § 58 der
Vollziehungsverordnung vom 23. März 1929 erhob nun
der Vorstand des Zürcherischen Kantonalen Lehrer-
Vereins auf Eingaben hin, die ihm von einer ganzen
Reihe durch die neue Regelung betroffenen Lehrern

zugekommen waren, rechtliche Bedenken. Gestützt
auf ein Gutachten unseres Rechtskonsulenten be-
stritten wir die Zulässigkeit des geplanten Besoldungs-
abbaues innerhalb der Amtsdauer.

Einen Erfolg brachten uns indessen nur unsere
Schritte für diejenigen Lehrer - es sind noch ihrer 16 -
die sich auf den Beschluß des Regierungsrates vom
8. Mai 1914 berufen konnten, wornach sie die Zulage
in der zuletzt erreichten Höhe weiter beziehen sollen,
solange sie die betreffende Lehrstelle inne haben. Wir
machten geltend, daß unseres Erachtens der Regienmgs-
rat an diese Erklärung gebunden sei, auch wenn er die
Zulagenfrage anders zu behandeln gedenke; auf ein
„Regierungsratswort" sollte denn doch nicht minder
als auf ein „Königswort" Verlaß sein. Der Regierungs-
rat trug denn auch den vorgebrachten Bedenken
Rechnung und ermächtigte die Erziehungsdirektion
durch Beschluß vom 9. Oktober 1929, den erwähnten
Lehrern die außerordentliche Besoldungszulage unter
der genannten Bedingung noch bis auf weiteres aus-
zurichten. Wie es mit diesem „bis auf weiteres" ge-
meint war, ging dann aus der in die Vorlage der Er-
Ziehungsdirektion zu einem neuen Schulleistungsgesetz
aufgenommenen Übergangsbestimmung hervor, wor-
nach jener Regierungsratsbeschluß vom 8. Mai 1914
aufgehoben werden soll. Bei den Beratungen im Er-
ziehungsrate bezweifelte der Vertreter der Volks-
schullehrerschaft gestützt auf ein Rechtsgutachten die
Möglichkeit, auch durch ein neues Gesetz diese außer-
ordentlichen Zulagen generell aufzuheben. Die Frage
wurde dann von der Erziehungsdirektion unterm
21. März dieses Jahres auch dem Rechtskonsulenten des

Regierungsrates vorgelegt. In seinem Gutachten vom
3. April kam er zu dem Ergebnis, daß der Beschluß des

Regierungsrates vom 8. Mai 1914, durch den einer Reihe
von Lehrern eine außerordentliche Besoldungszulage
in der bisherigen Höhe weiter zugesprochen wurde,
solange sie die betreffende Lehrstelle inne haben, durch
ein Gesetz aufgehoben werden kann. So steht nun das

Rechtsgutachten des Zürcherischen Kantonalen Lehrer-
Vereins gegen das Rechtsgutachten des Regierungsrates.
Die von uns angefochtene Übergangsbestimmung ver-
blieb in der Vorlage des Erziehungsrates, und es bleibt
nun abzuwarten, was in der Sache weiter geschieht.
Vielleicht verschwindet sie dann doch noch, ehe und
bevor der Kantonsrat die Vorlage verabscheidet.

Nun aber die Hauptfrage, ob der Regierungsrat
berechtigt gewesen sei, durch die Verordnung vom
23. März 1929 eine große Zahl von Lehrern innerhalb
der Amtsdauer in ihrer Besoldung um die außer-
ordentlichen Staatszulagen zu verkürzen. Ein Gut-
achten unseres Rechtsberaters Dr. W. Hauser in
Winterthur erklärte, die Ausrichtung dieser Zulage an
die nachteilig betroffenen Lehrer hange von dem Ent-
scheide ab, ob der vor den Bestätigungswahlen der
Primarlehrer 1922 und der Sekundarlehrer 1924 vom
Regierungsrat, sowie 1928 von der Erziehungsdirektion
erlassene Vorbehalt betreffend die Abänderung der
Besoldung während der Amtsdauer gültig sei oder nicht.
Nach der Auffassung unseres Rechtskonsulenten fällt
der Erlaß eines solchen Vorbehaltes nicht in die Kom-
petenz des Regierungsrates oder gar nur der Erzie-
hungsdirektion. Endgültige Klarheit könne aber nur
ein Gerichtsentscheid bringen.

(Schluß folgt.)
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Religions- und Lebenskunde
Eine kleine Kommission, welche voüi Vorstand des

Zürcherischen Kantonalen Lehrervereins bezeichnet
wurde, beauftragte den Verfasser dieses Aufsatzes,
nachstehende Vorschläge zur Gestaltung der „Lebens-
künde" an den künftigen Anstalten für die Lehrer-
bildung im Kanton Zürich auszuarbeiten und zu ver-
öffentlichen :

7. GescAicA^icAe (SVwwIZu^ewt).

Als im Frühling 1832 sich die Pforten einer Lehr-
anstalt zur „Bildung tüchtiger Volksschullehrer" in
Küsnacht öffneten, setzte man im Lehrplan „die christ-
liehe .ReZiguowsfeAre, Bibelkenntnis und historische
Katechese" an erste Stelle. Dem Fach kam ohne
Zweifel besondere Bedeutung zu, weil die Religion als
querverbindendes Fach die Gesinnung entscheidend
beeinflussen kann. Unterricht und Lehre sollten auf
den Lebenswandel einwirken. Darum hatten, nebenbei
gesagt, die Seminaristen von Gesetzes wegen an Sonn-
tagen die Morgenpredigt anzuhören. Alles nächtliche
Herumstreifen war ihnen untersagt und der Besuch
von Wirts- und Schenkhäusern ohne besondere Er-
laubnis nicht gestattet.

Aber nicht nur aus pädagogischen Gründen schien
die Religionslehre wichtig; auch die PoZiZiA erkannte
rasch ihre Bedeutung für den Bestand des neuen poli-
tischen Kurses. Das Fach eignete sich trefflich und
wurde von der jeweils herrschenden Partei im Staate
auch bald dazu ausersehen, eine besondere Lebens-
auffassung so oder so zunächst am Seminar und her-
nach in den öffentlichen Schulen zur Geltung zubringen.
Jahrzehnte hindurch hat so jede politische Änderung im
Kanton Zürich ihre Spuren im Lehrplan des Seminars
hinterlassen. Schon wenige Jahre nach Eröffnung der
Anstalt empfand man das Bedürfnis nach einer Um-
Stellung: Im Reglement von 1836 wird als erstes Fach
die „Religions- und Sittenlehre" bezeichnet; die nähere
Umschreibung „christlich" ließ man, nicht ohne Ab-
sieht, fallen.

Das, was die Zöglinge im Seminar während des
vierten Dezenniums lernten und nachher in die Schulen
auf die zürcherische Landschaft hinaustrugen, machte
viele Gemüter ängstlich. Der Übergang vom Alten
zum Neuen, von der früheren Kirchenschule zur freien
SZoatescAwZe was zu unvermittelt. Manchem Bürger
und vielen Frauen schienen die überlieferten Rechte
der Kirche auf die Schule zu sehr geschmälert, die
christliche Unterweisung zu sehr eingeschränkt und
aus dem Mittelpunkt gerückt. Der neue Geist, der in
den Schulen eingezogen war, beschleunigte die poli-
tische Katastrophe. - Nach dem Septemberputsch des
Jahres 1839 änderte der Große Rat den Seminarlehr-
plan in der Absicht, „die Bildung der Volksschullehrer
auf solche Weise anzuordnen, daß ihnen mit Vertrauen
die Jugend des Kantons übergeben werden könne,

*) Vergleiche zu diesem Abschnitt : Gesetz betreffend die
Errichtung einer Bildungsanstalt für Schullehrer im Kanton
Zürich, vom 3Œ Herbstmonat 1831. — Gesetz vom 28. Herbst-
monat 1836, vom 26. Hornung 1840. — Neue Zürcher Zeitung
1844, Nr. 271. — Gesetz betreffend das Schullehrerseminar,
vom 30. März 1848. - Gesetz über das gesamte Unterrichts-
wesen des Kantons Zürich, vom 23. Christmonat 1859, Par.
224. — Lehrplan vom 30. Januar 1861, vom 4. März 1874,
vom 16. März 1880, vom 5. April 1900. — Vorlage der Auf-
Sichtskommission des kantonalen Lehrerseminars, vom 5.

April 1929.

damit sie dieselbe zu verständigen und tugendhaften
Menschen, zu nützlichen und treuen Bürgern und zu
wahren Christen" erzögen. Durch das Seminar sollten
die Zöglinge einerseits mit den Kenntnissen und Fertig-
keiten ausgerüstet werden, deren sie für ihren künftigen
Beruf bedurften, anderseits zu „christlicher Gesinnung
und rechtschaffenem Wandel angeregt werden". Die
bisherige Umschreibung der Religions- und Sittenlehre
wurde durch die Beifügung der „Glaubenslehre" er-
gänzt. Die Einführung des Konviktes sollte dazu
dienen, die christliche Gesinnung zu fördern, und durch
die periodische Wiederwahl des Seminardirektors hoffte
man, sich vor Überraschungen oder allzu großem Ein-
fluss der führenden Persönlichkeit zu sichern.

Durch die Ereignisse vom September 1839 waren
die Freisinnigen, die damaligen Träger des Fort-
Schrittes, zwar geschlagen, aber keineswegs besiegt
worden. Der Kampf wurde im Ratssaal weitergeführt.
Den Konservativen war die /ScAuZsynode ein Ärgernis,
weil diese sich durch ihre Rührigkeit und vielen For-
derungen unliebsam bemerkbar machte. Nach der
Meinung der reaktionären Politiker sollte der korpo-
rativen Stellung der Lehrerschaft die festeste, im Ge-
setz verankerte Stütze genommen werden. Daher
stellte im September 1844 die herrschende Partei im
Großen Rat eine Motion - die dann in unbestreitbar
gewandter Weise durch Dr. Bluntschli begründet
wurde - es sei die kantonale Schulsynode aufzuheben.
Nach hitzigem Kampfe lehnte der Rat den Antrag ab.
Als dann die Liberalen wiederum die Mehrheit be-
saßen, gingen sie sogleich an die Revision des Gesetzes
über die Lehrerbildungsanstalt. Der Kampf drehte
sich um das Konvikt, die periodische Wahl des Di-
rektors und um die Zweckbestimmung des Seminars.
Die kantonale Schulsynode setzte sich mit aller Kraft
für die Wahl des Leiters auf Lebenszeit und die Ab-
Schaffung des Konviktes ein. Denn sie hielt dafür,
nur in der Freiheit erzogene Lehrer könnten zur Frei-
heit und Demokratie erziehen. Wenn nun auch der
Große Rat unter dem Vorsitz von Dr. Alfred Escher
nicht alle Wünsche der Lehrerschaft erfüllen konnte
und sich für Weiterbestehen des Konviktes entschied,
so wurde immerhin der Leiter der Anstalt wiederum
auf Lebenszeit gewählt. Man beseitigte die Glaubens-
lehre aus dem Lehrplan und zog das Reglement von
1836 wieder zu Ehren. Den Zweck des Seminars er-
klärte man kurz und bündig dahin, die Zöglinge sollten
für die Anforderungen ihres Berufes befähigt und mit
dem Wesen und den Bedürfnissen einer guten Volks-
schule vertraut gemacht werden.

Das Volksschulgesetz von 1859, das der Große Rat
in eigener Kompetenz zur Einführung hatte bringen
können, erhöhte das auf vier Jahre.
Dem Fach der Religions- und Sittenlehre wurden
daraufhin in den untern Klassen je drei Wochen-
stunden eingeräumt und im letzten Kurs deren zwei.
Der auf historische Grundlage gestellte Unterricht
schloß mit einem „systematischen Abriß der christ-
liehen Glaubens- und Sittenlehre".

Ein entscheidender Schritt wurde mit den Bestim-
mungen vom Jahre 1880 gewagt. Als Folge der neuen
Bundesverfassung, des die Kantone des Mittellandes
besonders stark berührenden Kulturkampfes und der
konfessionellen Mischung der Bevölkerung, wurde mit
dem OZiZiyaZoriwra der Religionsgeschichte am Staat-
liehen Seminar ye&rocAcw. Man glaubte mit der Neue-
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rung einer starben Zeitströmung entgegenkommen zu
müssen und die gänzliche Trennung von Schule und
Kirche vorzubereiten.

Die letzte Etappe in der Entwicklung der Religions-
geschichte als Fach am Seminar in Küsnacht erreichte
man mit dem iûegrZemeMÊ vom JaAre 1900, das durch
die Änderung des Schulgesetzes, insbesondere durch
die Ausdehnung der Schulpflicht (durch das Gesetz
vom Juni 1899) nötig geworden war. Die große Mehr-
zahl der zürcherischen Lehrer kennt aus eigenem Er-
leben diesen LeArpZan und weiß, wie sehr man damit im
Historismus befangen blieb - doch da sind die gelten-
den Bestimmungen selbst:

Lehrziel der Religionsgeschichte : Verständnisvolle
Erfassung der Religion als einer historischen Erschei-
nung, als einer im menschlichen Wesen begründeten
Tatsache, die mit dem Geistesleben der Menschheit
der Entwicklung unterworfen ist.

Pensum der zweiten Klasse mit einer Wochenstunde:
Allgemeine Übersicht über die hauptsächlichsten Er-
scheinungen religiösen Lebens. Die wichtigsten außer-
biblischen Religionen in ihren Hauptzügen, soweit sie
auf die Entwicklung der israelitischen oder christlichen
Religion Einfluß gewonnen haben.

Stoffplan der dritten Klasse mit zwei Wochen-
stunden: Die Geschichte der israelitischen Religion in
den Hauptepochen, an Hand des Alten Testaments!
Das Leben Jesu.

Unterrichtsgegenstand der vierten Klasse mit einer
Wochenstunde: Die Geschichte des Urchristentums,
anhand der Schriften des Neuen Testaments.

Afaa; Hartmann, Zürich.

Zürch. Kant. Lehrerverein

10., 11., 12. und 13. Vorstandssitzung
Montag, den 28. April und je Samstags, den 17. und
31. Mai und 14. Juni 1930.

1. Zu Anfang des Jahres 1929 erhielt der Kantonal-
vorstand Einblick in die Richtlinien zur Reform der
Lehrerbildung. Inzwischen ist auf dem Wege zur Ver-
wirklichung ein wichtiger Schritt vorwärts getan wor-
den, da von a. Erziehungsdirektor Dr. Moußon eine
CfeseZze-svortage wôer die LeArer&iZdnngr ausgearbeitet
worden ist. Auf Ersuchen des Kantonalvorstandes
referierte der Verfasser der Richtlinien, Seminar-
direktor Dr. Schälchlin, in zwei Sitzungen eingehend
über diese Vorlage. Die dem Lehrerstande angehören-
den Mitglieder der Aufsichtskommission des Seminars
Küsnacht wohnten den Sitzungen ebenfalls bei, so
daß der Kantonalvorstand ein umfassendes Bild er-
hielt von den Strömungen, die sich bei der Gestaltung
dieser Vorlage auswirken.

2. Anläßlich der letzten Bestätigungswahlen der
Sekundarlehrer wurden in einer Gemeinde die söge-
nannten Gänse/n/lcAenrtimmen als ungültig erklärt. So
erhielt der auf der Liste obenan Stehende mehr Ja,
während die nachfolgenden Namen eine größere An-
zahl von ungültigen Stimmen auf sich vereinigten.

Eine Anfrage bei der Direktion des Innern ergab, daß
solche Gänsefüßchenstimmen nicA< als ungültig ge-
zählt werden dürfen. Die Ungültigkeit solcher Stimmen
wäre dann begreiflich, wenn die Bestätigung ein aus-
drückliches „Ja" verlangen würde. Bei den Bestäti-
gungswahlen aber werden die leeren Stimmen eben-
falls als Ja gezählt und neuerdings nicht einmal mehr
besonders ausgeschieden. - Dementsprechend sind
auch Gänsefüßchennein als gültig zu betrachten, so-
bald der Wille des Stimmberechtigten klar ersichtlich
ist.

3. Die Liste der neugewählten Delegierten m dew
(S. D.-F. wurde dem Sekretariate dieses Verbandes
einberichtet. Für die in Brunnen stattfindende Dele-
giertenversammlung des S. L.-V. übernimmt unsere
Sektion die Kosten für die Teilnehmerkarte. Für die
Ersaszwahl in den Leitenden Ausschuß des S. L.-V.
soll Prof. Dr. Paul Boesch in Zürich, und als Mitglied
der neugeschaffenen Redaktionskommission Präsident
Hardmeier vorgeschlagen werden.

4. Durch den Hinschied des Präsidenten der Schul-
synode ist eine Ergänzungswahl vorzubereiten. Wenn
die bisherigen Mitglieder des Pywodafoorstandes im
Amte nachrücken, wäre der Posten einesAktuars durch
einen Primarlehrer zu besetzen. Da aber die Primär-
lehrerschaft an der Reihe ist, den Präsidenten zu
stellen, hält der Kantonalvorstand dafür, es sollte der
Turnus nicht ohne triftige Gründe unterbrochen wer-
den, um diese Stufe in der Ausübung des Präsidial-
amtes nicht zu verkürzen.

5. Es wird Kenntnis genommen von mehreren Be-
richten über Familien, die von der Hil/s£asse der
Witwen- und Waisenstiftung unterstützt worden sind.
Die Anträge für die weitere Unterstützung werden be-

reinigt. Dem Gesuche um ein DarteAen wird ent-
sprochen. -s<.

An die Mitglieder des Z. K. L.-V.
Zur gefl. Notiznahme

1. TetepAonnwmmer des Präsidenten, Sekundarlehrer
P. Hardmeier; „E/sfer 2JS".

2. PiwzaAlnwgen an den Quästor, Lehjer IF. Znrrer in
IFädenswiZ, können kostenlos auf das Postcheck-

konto VTIIb 309 gemacht werden.

3. Gesuche um /SfeltennermiWlwng sind an Lehrer
H. ÄcAönenAerger, Kalkbreitestraße 84, in ZiiricA 3,

zu richten.

4. Gesuche um Material aus der HesoIdnngssfctfisiiÄ;

sind an Fräulein Dr. Jf. Pidter, Lehrerin, Tobler-
straße 29, in ZnricA 7, zu wenden.

5. Arme, um Unfersintowng nachsuchende dnrcAreisende

PoMegen sind an Lehrer H. PcAönenAerger, Kalk-
breitestraße 84, in ZüricA 3, oder an Sekundarlehrer
J. PZricA, Möttelistraße 32, in IFinfertAnr, zu weisen.

REDAKTION: E. Hardmeier, Sekundarlehrer, Uster; W. Zu rrer, Lehrer, Wädenswil; U. Siegrist, Lehrer, Zürich 3; J.Schlatter, Lehrer, Wallisellen;
H. Schönenberger, Lehrer, Zurich 3; J. Ulrich, Sekundarlehrer, Winterthur; M. Lichti, Lehrerin, Winterthur.
Einsendungen sind an die erstgenannte Stelle zu adressieren. — DRUCK: Art. Institut Orell Füßli, Zürich.
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